
Gemeindevertretung Stäbelow 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Stäbelow beschließt eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe 
von 21.328,63 Euro im Produktsachkonto 12600-09600000-16 für den Bau einer 
Löschwasserentnahmestelle am Plattenweg in Stäbelow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beratungsergebnis: 
 
Gremium:     Sitzung am:    TOP:   
             
[  ] Einstimmig [    ] laut Beschlussvorschlag 
[  ] mit Stimmenmehrheit [ x ] Abweichender Beschlussvorschlag 
 
Ja-Stimmen:   ___ 
Nein-Stimmen:  ___ 
Stimmenenthaltungen: ___ 
             

  
Beschluss 

 
 

VO/BV/40-0581/2017 

 

Status: öffentlich 

 

Überplanmäßige Ausgabe für die Löschwasserentnahmestelle am 
Plattenweg in Stäbelow 

Amt / Sachbearbeiter/in: Fachbereich Bauverwaltung / Gemeindevertretung Erstellungsdatum: 29.11.2017 

  

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

Beschluss 
Nr.: 

 

 

 

15.11.2017 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, Verkehr und Umwelt 
Stäbelow 
29.11.2017 Gemeindevertretung Stäbelow 

 



VO/BV/40-0581/2017 

    

  Seite: 2/2 

 

 

 
Problembeschreibung/Begründung: 
Die Löschwasserversorgung im Plattenweg und in Teilen des Mühlenweges ist nicht ausreichend. Zur 
Absicherung des Grundschutzes soll am Regenrückhaltebecken des Plattenweges eine 
Löschwasserentnahmestelle hergestellt werden. Hierfür ist eine Saugleitung zu verlegen und eine 
Stellfläche für die Feuerwehr zu schaffen. Die Ausführungsplanung erfolgte in Abstimmung mit der 
Feuerwehr und der Eurawasser als Bewirtschafter des Regenrückhaltebeckens. Für die Planung und 
Ausführung waren 32.000,00 Euro im Haushalt vorgesehen. 
Die Kosten belaufen sich insgesamt auf 53.328,63 Euro und stehen im Haushaltsplan 2017 nicht 
ausreichend zur Verfügung. 
Die Deckung soll aus der Kreisumlage erfolgen, da entgegen der Haushaltsplanung die Umlage 
geringer ausfällt als geplant. 
 
Nach Beratung wird der Beschluss geändert gefasst. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen  
  

 (x) Ja, abweichend vom Haushaltsplan  
(siehe Anlage „Zustimmung zu einer überplanmäßigen Auszahlung/Aufwendung“) 
 

 
 

   
 
 

Anlagen  
Zustimmung zu einer überplanmäßigen Ausgabe 
 
 
 

 
Bemerkung: 
Aufgrund des § 24 Abs. 1 der Kommunalverfassung haben folgende Abgeordnete weder an der 
Beratung noch an der Beschlussfassung mitgewirkt: 
 
 
................................       ..................................... 
Bürgermeister       stellv. Bürgermeister 
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